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Bitte die Mikrofone zunächst stumm schalten
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BegrüẞUNG und VORSTELLUNG

• Henning Graw
• Seit 10/2015 beim SHFV
• Bereichsleiter Spielbetrieb und verantwortlich für 

Spielberechtigungen und Jugendfußball

• Mona Brandt
• Seit 04/2022 beim SHFV
• Assistenz der Geschäftsf. und Spielberechtigungen



ANTRAGSTELLUNG ONLINE
1. Amateurspieler wird Vereinsmitglied und füllt Antrag auf Erteilung einer 

Spielerlaubnis aus
• Je nach Antragsart ggf. zusätzliche Unterlagen notwendig 

2. Verein füllt entsprechenden Antrag im DFBnet gem. Angaben von Antrag 
auf Erteilung einer Spielerlaubnis aus

3. Spielerlaubnis wird grundsätzlich bei Vorliegen der vollständigen 
Unterlagen mit Antragseingang erteilt

4. Verein archiviert Unterlagen für mind. 2 Jahre
• SHFV führt im Zweifel Stichproben durch



Antragstellung online
Erstausstellung

• Erforderliche Unterlagen:
• Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis (inkl. Datenschutzhinweise)
• Geburtsurkunde bzw. Ausweisdokument (bei ausländischen Spieler*innen hochzuladen)
• Spieler*innenfoto 
• Meldebescheinigung der Familie (für ausländische Spieler*innen zwischen 10 und 18 Jahre)
• Zusatzerklärung „to players parents“ (für ausländische Spieler*innen zwischen 10 und 18 Jahre)
• Opt. Einwilligungserklärung bzgl. fussball.de



Antragstellung online
Vereinswechsel (National, international)

• Erforderliche Voraussetzungen:
• Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis (inkl. Datenschutzhinweise)
• Abmeldung beim abgebenden Verein (alternativ Abmeldenachweise oder Vollmacht zur stellv. 

Abmeldung)
• Spieler*innenfoto liegt vor
• Opt. Einwilligungserklärung bzgl. fussball.de

•  Zusätzliche Unterlagen bei internationalen Vorgängen:
• Ausweisdokument
• Meldebescheinigung der Familie (für ausländische Spieler*innen zwischen 10 und 18 Jahre)
• Zusatzerklärung „to players parents“  (für ausländische Spieler*innen zwischen 10 und 18 Jahre)



Antragstellung online
Abmeldung 

• In Schriftform (E-Mail oder Post mit entsprechenden Nachweisen) oder per Abmeldung durch 
aufnehmenden Verein (mit Vollmacht)

• Abgebender Verein muss innerhalb von 14 Tagen die Abmeldung im DFBnet unter Eintragung 
folgender Daten vornehmen:

• Abmeldedatum
• Zustimmung/Nicht-Zustimmung
• Letztes Pflichtspiel

• Mit Abmeldung der Spielberechtigung erlischt nicht zwangsläufig die Vereinsmitgliedschaft



Antragstellung online
Personenänderung

• Antrag auf Personenänderung
• Amtliches Dokument als Nachweis
• Gebührenfrei, wenn vorheriger Verein für falschen Datensatz verantwortlich ist und 

Antragstellung innerhalb von 14 Tagen nach Vereinswechsel erfolgt



Antragstellung online

• Antragstellung ist als Teil der DFBnet-Anwendung PassOnline unter www.dfbnet.org 
erreichbar

• DFBnet-Kennung inkl. Berechtigungen erforderlich
• Kennungen können über Vereinsadministrator beantragt und erweitert werden

http://www.dfbnet.org/


SonderSpielrechte
Freiholung (Formular)

- A-Junioren:
- Ausgefüllter Antrag
- Attest und Unterschrift (bei 17-Jährigen alten Jahrgangs)
- Nachweis Talentförderung/NLZ (bei 17-Jährigen jungen Jahrgangs)

− B-Juniorinnen:
- Ausgefüllter Antrag
- Attest und Unterschrift
- Nachweis Talentförderung (bei jungem Jahrgang)

Siehe auch §§ 17 ff. JO



SonderSpielrechte
Zweitspielrecht (Formular)

- Senior*innen wird aktuell überarbeitet!:
- Nachweis über Status (z.B. Arbeitgeber- oder Immatrikulationsbescheinigung…)
- Entfernungsnachweis (min. 100 Kilometer)
- Nachweis über Wohnsitz im näheren Kreis des antragstellenden Vereins
- Antragstellung inkl. Zustimmung des Stammvereins bis 15.04.

- Jugend:
- Antrag inkl. Zustimmung des Stammvereins und Zustimmung KJO
- Voraussetzungen:

- Fehlende Spielmöglichkeit
- Überhangsspieler*in
- Wechselnde Aufenthaltsorte
- Keine Spielmöglichkeit Junioren oder Juniorinnen (nur Juniorinnen)
- Keine leistungsgerechte Spielmöglichkeit Junioren oder Juniorinnen (nur 

Juniorinnen)

Siehe auch §§ 1b MuP bzw. § 4a JO



SonderSpielrechte
Gastspielerlaubnis (Formular)*

- Ausgefüllter Antrag
- „Abstellgenehmigung“ des abgebenden Vereins

Rückversetzung (Formular)**
- Alter Juniorinnen-Jahrgang (Verbandsebene)

- Ausgefüllter Antrag inkl. Bestätigung über Talentförderung vom FuM-Ausschuss
- Handicap (Kreisebene)

- Ausgefüllter Antrag
- Gutachten/Attest über Einschränkungen inkl. Begründung des 

Rückversetzungswunsches

*Siehe auch § 1 Ziff. 7 MuP bzw. § 4b JO
**Siehe auch § 9 Ziff. 6, 7, 8 JO



Vertragsspieler*innen

- Umfang der Vertragsunterlagen
- Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis
- Vertragsanzeige
- Vertrag

- Voraussetzungen für ordnungsgemäẞe Anzeige
- monatliche Vergütung über mind. 350€
- Verträge + Unterlagen müssen grundsätzlich innerhalb der 

Wechselfristen eingehen (Ausnahme vertragsloser Vertragsspieler)
- Verträge können in WP I eine Wartefrist durch Nicht-Zustimmung 

aushebeln
- Vertragslose Vertragsspieler können bis zum 31.12./31.01. 

verpflichtet werden
- Bei Nicht-EU-Bürgern ist eine Arbeitserlaubnis erforderlich

Siehe auch § 7 MuP 



Wechselrecht
Wechselfristen und Abmeldung 
Sommerwechselfrist

• 01.07.-31.08. 
• Abmeldung in Schriftform oder per stellv. Abmeldung bis 30.06.

Winterwechselfrist
• 01.01.-31.01. 
• Abmeldung in Schriftform oder per stellv. Abmeldung bis 31.12.

Siehe auch § 5 MuP bzw. § 6 JO



Wechselrecht
Wartefristen
Wartefristen bei Senior*innen aufgrund
• Antragstellung vor der Wechselfrist: 01.07. (WP I) bzw. 01.01. (WP II)
• Antragstellung nach der Wechselfrist oder verspätete Abmeldung: 6 Monate ab letztem Pflichtspiel
• Nicht-Zustimmung: 6 Monate ab letztem Pflichtspiel (im Sommer bis spätestens 01.11.)

Wartefristen bei A- bis C-Jugendlichen aufgrund
• Antragstellung vor der Wechselfrist: Bis 01.07. (WP I) bzw. 01.01. (WP II)
• Verspätete Abmeldung: 3 Monate ab Abmeldedatum
• Nicht-Zustimmung: 6 Monate ab letztem Pflichtspiel (im Sommer bis spätestens 01.11.)

Wartefristen bei D- und E-Jugendlichen aufgrund
• Nicht-Zustimmung: 3 Monate ab Abmeldedatum

In der F- und G-Jugend gibt es keine Wartefristen.

Siehe auch §§ 5 ff. MuP bzw. § 6 JO



Wechselrecht

Nachträgliche Zustimmung (§ 5 MuP bzw. § 6 JO)

Wartefristen aufgrund von Nicht-Zustimmung können innerhalb der Wechselfristen unter folgenden 
Voraussetzungen aufgehoben werden, wenn die nachträgliche Zustimmung innerhalb der Wechselfrist (bei 
Bearbeitung des Vereinswechsels nach der Wechselfrist bis 23:59 Uhr am Tag der Bearbeitung) durch den 
aufnehmenden Verein im DFBnet beantragt wird (für Jugendliche kann die nachtr. Zustimmung jederzeit 
beantragt werden). 

Voraussetzung:
- Einigung zwischen beiden Vereinen (Nachweis erforderlich) oder
- Zahlung des festgeschriebenen Entschädigungsbetrags gem. § 5 MuP oder § 6 JO (nur in WP I)

Siehe auch § 5 MuP bzw. § 6 JO



Erreichbarkeit der Passstelle

SprechZEITEN
Montag: 09:00-12:00 Uhr
Dienstag: 09:00-12:00 & 14:00-16:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00-12:00 & 14:00-16:00 Uhr
Freitag:  09:00-14:00 Uhr KONTAKT

E-Mail: pass@shfv-kiel.de
E-Post: pass@shfv-kiel.evpost.de 
Telefon: 0431 / 64 86 160

DFBnet und Homepage
Antragstellung im DFBnet bzw. per Formular jederzeit möglich!
Unterlagen müssen vollständig vorliegen, damit Spielrecht zum Zeitpunkt der 
Antragstellung erteilt werden kann!
Alle Unterlagen und weitere Infos unter www.shfv-kiel.de/passstelle 

mailto:pass@shfv-kiel.de
mailto:pass@shfv-kiel.evpost.de
http://www.shfv-kiel.de/passstelle


Fragerunde



Verabschiedung

Vielen Dank für die rege Teilnahme 
und euer Interesse!
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